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Auf Antrag, kann vorgeschossen werden, den Antrag bitte auf folgender 

Seite Downloaden, (https://kspl102.jimdo.com) und ausgefüllt, an den 

Kreissportleiter senden, gleichzeitig an die Kreiskasse 5 € überweisen, 

als Gebühr. 

Jeder Schütze der vorschießt, wird in der Rangliste mit nur „z.Q“, 

„Zur Qualifikation“  geführt, also nicht in die Rangliste eingefügt. 

Wenn ein oder mehrere Schützen, für ihren Verein, dieser Verein, muss 

dem RSB e.V. angehören, am Wettkampftag einen Ligawettkampf 

haben, so können die Mannschaftsmitglieder, vorschießen. Dieses 

Ergebnis, wird in die Rangfolge  aufgenommen. 

 

Helfer, schießen Grundsätzlich vor, es geht nicht an, das jemand 

eingeteilt ist, auf dem Schießstand die Aufsicht zu übernehmen, und 

dann auch noch selber schießt. 

Helfer, werden benachrichtigt, wann und wo sie Vorschießen, sie bleiben 

auch in der Rangliste. 

Nach Eingang des Antrages, entscheidet der Kreissportleiter, wann und 

wo der Schütze vorschießt. 


